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)978 -06- 3 0 
der Abgeordneten HUBER,.) (, F,-edlef 
und Genossen 
an den Bundesminister für Auswärtige Angelegenheiten 

betreffend die Sicherung der Konkurrenzfähigkeit der' TAL.· 

Wie·aus verschiedenen Pressemeldungen zu ersehen ist, mUß 

österreich das Triester Defizit mitfinanzieren. Dabei wird 

zu neueri Belastungen der Transalpinen Ölleitung in folge 

der Erhöhung der Hafengebühren in Triest Stellung bezogen. 

Im besonderen wird in der Tiroler Tageszeitung vom 24. 6. 

1978 unter dem Titel "TAL-Appell wegen Italiens Hafengebühren" 

festgestellt, daß Österreich noch genauere und spezifischere 

Bestimmungen zur Durchsetzung seines Rechtes auf freien Transit 

habe, als das EG- oder das GATT-Recht und diese daher nützen 

sollte. 

In diesem Zusammenhang \'lurde anläßlich der verkehrswissen;... 

schaftlichen Tagung in Graz an die verantwortlichen Stellen 

der Appell gerichtet, be-im italienischen Staat zu interve.,.. 

nLeren, um in der Folge die Hafengebühren in Triest für 

Pipeline-Transitgut wieder abzuschaffen. 

Seit 1974 nämlich belastet Italien den Mineral6lumschlag 

mit einer Hafengebühr, welche den internationalen Verträgen, 

insbesondere jenen im Rahmen des GA'rT, widerspricht •. 

Durch diese in Triest zusätzlich eingehobene.n Hafengebühren 

ergibt sich eine Verschlechterung der Konkurrenzfähigkeit 

der TAL gegenüber anderen Öl-Pipeline-Gesellschaften in 

Europa. 

Die Transalpine Ölleitung ist aber seinerzeit bei der Er­

stellung des Projektes von den nach vde _vor geltenden 

internationalen Vertragswerken des GATT ausgegangen. 

Darin sind der Grundsatz der. Transitfreiheit und das Verbot 

von diskriminierenden Belastungen festgelegt~ 
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Die Vorteile der Transalpinen ölleitung für die drei An-

liegerstaaten liegen auf der Hand. Italien und die Stadt 

Triest konnten in den Jahren 1966 bis 1975 jährlich ca. 

15 Milliarde Lire und 1976 sowie 1977 rund 20 Milliarden 

Lire vereinnahmen. Darliberhinaus hat die Transalpine Öl­

leitung mit dem Aufbau modernster technischer Einrichtun­

gen und Anlagen noch zusätzliche Sicherheitsvorkehrungen 

getroffen, die ebenfalls einen erheblichen Kostenaufwand 

bedeuteten. Der Republik Österreich hat die Transalpine 

Ölleitung in den zehn Jahren von 1967 bis 1977 ca. 700 

Millionen Schilling an Steuern gebracht. 

Die jährliche Steuerleistung beträgt derzeit etwa ]00 

Millionen Schilling. Mit beträchtlichen Deviseneinnahmen, 

trägt das Unternehmen auch zur Verbesserting der Zahlungs­

bilanz bei. 

In Deutschlang bewältigt die Transalpine Ölleitung einen 

Versorgungsanteil in der Höhe von ca. 15 - 20 %, 

für Bayern sogar von 60 - 70 %. rnfolge der vertragswidrigen 

Regelung durch den italienischen Staat, der auf einem 1974 

erlassenen Gesetz beruht, wird seit nunmehr 4 Jahren auch 

der Transit über Triest einer Hafengebühr von 140 Lire 

pro t unterworfen. Den Löwenanteil davon, nämlich 90 Lire, 

kassiert die Hafenbehörde, die mit dem Mineralölumschlag 

gar nichts zu tun hat~ Nur 50 Lire gehen an den Staat. 

Von 1974 bis zum Frühjahr 1978 kostete diese Gebühr öster­

reich bereits ca,loo Millionen Schilling und dies trotz 

der JI...bYlertung der Lira. Trotz mehrfacher Interventionen 

von deutscher und italienischer Seite und verschiedener 

institutionen in Italien selbst konnte bisher keine Zu­

Rücknahme dieser Gebühren erreicht werden. 

Während also diese ungerechtfertigte Gebührenbelastung 

dem italienischem Staat j2ihrlich Hehreinnahmen von der,... 

zeit ca. 80 Millionen Schilling bringt, werden für die 

5ster~eichischen Anliegergemeinden,' ~elchen auf Grund des 

Finanzausgleichsgesetzes Gewerbestetiern zu entrichten sind, 
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in ihren Einnahmen bzw. Erträgnissen geschmälert. Da sie 

also durch diese Reduktion in ihrer Steuerkraft beein­

trächtigt werden, haben daher auch diese Gemeinden ein 

vehementes Interesse an der Abschaffung dieser den inter­

nationalen Verträgen widersprechenden Gebührenbelastung. 

Da mit den steigenden Belastungen auch die konkurrenzfähig-

.keit der Transalpinen Ölleitung gefährdet ist und die Be­

lastungen-je nach Verbrauch-für den österreichischen Kon­

sumenten in den nächsten zehn Jahren ca. 600 Millionen 

Schilling kosten werden - also etwa der Betrag, der für 

die Errichtung eines Krisenbevorratungslagers in Westöster-

reich benötigt wird - und weil letztlich infolge der 

wirtschaftlichen Schwierigkeiten der Transalpinen Ölleitung 

auch die Anliegergemeinden in bezug auf ihren Gewerbesteuer­

ertragsanteil einnahmenmäßig in Mitleidenschaft gezogen 

werden, erscheint eine Regelung des Problems auf interna­

tionaler Basis notwendig. 

Die unterzeichneten Abgeordneten richten daher an den 

Bundesmini?ter für Auswärtige Angelegenheiten folgende 

A n fra g e : 

1) Haben Sie die Ansicht, unabhängig vom Ausgang der 

italienischen zivilrechtlichen und verwaltungsrecht­

lichen Verfahren wegen der ungerechtfertigten Ge­

bUhrenerhöhung die Wiederherstellung des früheren Zu­

standes den internationalen Abkommen und Verträgen mit 

Nachdruck zu fordern und die hiefür notwendigen rechtli­

chen Schritte zu unternehmen? 
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2) Werden Sie, insbesondere um negative Beispielsfolgerungen 

in Seehäfen von Nachbarstaaten zu vermeiden, mit dem ge­

bührenden Nachdruck auf die Notwendigkeit zur Einhaltung 

des Prinzips der Transitfreiheit anhand von praktischen 

Beispielen der anderen italienischen Ölhäfen Augusta und 

Milazzo sowie Ravenna und auch von anderen Staaten? 

3) We lche weiteren konkreten Maßnahmen wurden erwogen bzw. 

sind beabsichtigt, um die Konkurrenzfähigkeit der TAL ge­

genüber anderen öl-Pipelinegesellschaften durch die Wieder­

herstellung des freien Transits zu gewährleisten? 
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